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23. Jahrgang                                        Heft 6 – 12. Juni 2014

Einladung zur 41. Sitzung des Stadtrates Döbeln am 19.06.2014

Beginn: 17:00 Uhr

Tagungsort: Großer Sitzungssaal, Rathaus, Zi. 217

Tagesordnung:

1 Eröffnung und Begrüßung

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Bestätigung des Protokolls der 40. Sitzung des Stadtrates vom
08.05.2014

4 Anfragen der Bürger (Zeitdauer ca. 30 Min.)

5 Informationen des Bürgermeisters

6 Öffentliche Vorlagen

6.1 Bestellung von zwei Bediensteten für die Stellvertretung im
Übrigen des Oberbürgermeisters
Vorlage: VSR/415/2014

6.2 Energetische Sanierung Lessing-Gymnasium Döbeln im Rah-
men des Förderprogramms EFRE 2007-2013
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A - Bodenbelagsarbeiten
Vorlage: VSR/425/2014

6.3 Bestätigung der Betriebskostenabrechnung 2013 der Kinderta-
gesstätten in der Großen Kreisstadt Döbeln
Vorlage: VSR/419/2014

6.4 Bestätigung der Betriebskostenabrechnung 2013 für den Hort
der Schlossbergschule, Schule zur Lernförderung, Döbeln
Vorlage: VSR/420/2014

6.5 Festsetzung der Elternbeiträge für den Hort der Schlossberg-
schule, Schule zur Lernförderung, Döbeln
Vorlage: VSR/421/2014

6.6 Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtun-
gen in der Großen Kreisstadt Döbeln
Vorlage: VSR/422/2014

6.7 Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege der
Großen Kreisstadt Döbeln
Vorlage: VSR/423/2014

6.8 Entscheidung über die Annahme von Spenden
Vorlage: VSR/416/2014

6.9 Gewerbegebiet Döbeln Süd „Ehemalige Möbelwerke“
Ergänzung zum Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des
Gebietes
Vorlage: VSR/414/2014

6.10 Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1c
Döbeln Ost „Dresdner Straße - Nord“ (einfacher B-Plan gem. 
§ 9 Abs. 2a i. V. m. § 13 BauGB) und den Städtebaulichen Ver-
trag gem. § 11 BauGB
Vorlage: VSR/417/2014

6.11 Finanzierung Rückbau ehemaliger Dorfgasthof Neudorf und
Flächenwiederherstellung
Vorlage: VSR/397/2014

6.12 Finanzierung Haltestellenausbau des ÖPNV im Stadtgebiet
Vorlage: VSR/426/2014

6.13 Nichtausübung und Löschung des dinglichen Vorkaufsrechtes
der Stadt für das Flurstück 17/1 Gemarkung Keuern, Größe:
1.610 qm
Vorlage: VSR/424/2014

6.14 Zustimmung zur Veräußerung des Erbbaurechtes am städti-
schen Grundstück, Flurstück 70/20 Gemarkung Saalbach,
Größe: 677 qm
Vorlage: VSR/418/2014

7 Sonstiges - öffentlich / nichtöffentlich

Döbeln, den 06.06.2014

Große Kreisstadt Döbeln 
Der Oberbürgermeister
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Bekanntmachung 
der Betriebskosten 2013 der Kindertageseinrichtungen in der Großen 

Kreisstadt Döbeln 
nach § 14 Abs. 2 Sächsisches Kindertagesstättengesetz 

 
1. Kindertageseinrichtungen 
 
1.1 Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten 
 

  Betriebskosten je Platz 

  Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
        

erforderliche      
Personalkosten 691,65 EUR 319,22 EUR 186,75 EUR 

erforderliche      
Sachkosten 195,46 EUR 90,21 EUR 52,78 EUR 

erforderliche      
Betriebskosten 887,11 EUR 409,43 EUR 239,53 EUR 

 
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten. (z.B. 6 Stunden 
Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden). 
 
 
1.2 Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat 
 

  Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
        

Landeszuschuss 150,00 EUR 150,00 EUR 100,00 EUR 

Elternbeitrag (ungekürzt) 176,00 EUR 82,95 EUR 48,40 EUR 

Gemeinde      
(inkl. Eigenanteil Freier Träger) 561,11 EUR 176,48 EUR 91,13 EUR 

 
 
1.3 Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 
 
1.3.1 Aufwendung für alle Einrichtungen gesamt je Monat 
 
 Aufwendungen 
 
Abschreibungen 0 EUR 
Zinsen 0 EUR 
Miete 4732,36 EUR 
Gesamt 4732,36 EUR 
 
1.3.2 Aufwendungen je Platz und Monat 
 

  Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
        

Gesamt 0,69 EUR 0,32 EUR 0,19 EUR 
 
 

Bekanntmachung
der Betriebskosten 2013 der Kindertageseinrichtungen 

in der Großen Kreisstadt Döbeln
nach § 14 Abs. 2 Sächsisches Kindertagesstättengesetz
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2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
 
2.1 Aufwendungsersatz je Platz und Monat 
 
      Kindertagespflege 9 h 
        

Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachauf-   

wand und eines angemessenen Beitrages zur Anerken- 480,00 

nung der Förderleistungen der Tagespflegeperson  

durchschnittliche Erstattungsbetrag für Beiträge zur 0,00 

Unfallversicherung   

durchschnittliche Erstattungsbetrag für Beiträge zur 17,03 

Alterssicherung   

    
= Aufwendungsersatz   497,03 

 
 
2.2 Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat 
 

  Kindertagespflege 9 h 
   

Landeszuschuss 150,00 
Elternbeitrag (ungekürzt) 176,00 
Gemeinde 171,03 

 
 
Große Kreisstadt Döbeln 
Der Oberbürgermeister 

Name und Standort des Betreuungsangebotes:
Hort der Schlossbergschule, Schule zur Lernförderung

1. Zusammensetzung der Betriebskosten je Platz und Monat in EUR *

erforderliche Personalkosten 259,96
erforderliche Sachkosten 46,43
erforderliche Betriebskosten 306,39

2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat in EUR *

Landeszuschuss 124,66
Elternbeitrag (ungekürzt) 48,40
Anteil öffentlicher Schulträger 133,33

3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Miete in EUR

Abschreibungen 0
Zinsen 0
Miete 0
Aufwendungen gesamt 0
Aufwendungen je Platz und Monat 0

* bezogen auf eine sechsstündige Betreuung

Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung
der Betriebskosten 2013 für den Hort der Schlossbergschule

nach § 8 der SächsFöSchulBetrVO
(Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 SächsFöSchulBetrVO – Betreuungsangebote - im Zuständigkeitsbereich des öffentlichen Schulträgers)
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Gemäß §§ 53 und 54 des Gesetzes für den Freistaat Sachsen
(SächsStrG) vom 21. Januar  1993 (Sächs GVBl S. 93) zuletzt geändert
durch Artikel 34 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (Sächs GVBl 
S. 138, 165) mit Wirkung vom 01. August 2008 sowie des § 3 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit
über die Straßen und Bestandsverzeichnisse (StrBeVerzVO) vom 
04. Januar 1995 (SächsGVBl. S 57) geändert durch die Verordnung
vom 15. Januar 2009 (SächsGVBl. S 93) i. V. mit § 4 und § 47 des
Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen verfügt die Große Kreisstadt
Döbeln folgende Eintragungen in das Bestandsverzeichnis.

II. Beschränkt-öffentliche Wege und Plätze

87. Weg zur Sauenzuchtanlage
Eingetragen wird: Seite 87, Weg zur Sauenzuchtanlage, Länge 0,400
km, Gemarkung Oberranschütz,  Teilfläche Flurstück 78, Teilfläche
Flurstück 89, Teilfläche Flurstück 90, Teilfläche Flurstück 92/2,
Gemarkung Zschäschütz, Teilfläche Flurstück 38,. Anfangspunkt:
Gemarkung Oberranschütz, Flurstücksgrenze zwischen Flurstück 76
und Flurstück 78 ab Schild Privatweg, Endpunkt: Gemarkung Zschä-
schütz, Flurstück 39, in Höhe der Brücke über den Bielbach

Inkrafttreten
Die unter II genannte Eintragung (Straßenrechtliche Verfügung) wird
hiermit bekanntgemacht und tritt am 16.06.2014 in Kraft.

Einsichtnahme
Die Änderungen / Ergänzungen der Gemeindestraßen bzw. der
beschränkt-öffentlichen Wege und Plätze sowie die Bescheide (Eintra-
gungsverfügungen) liegen in der Großen Kreisstadt Döbeln, Bauamt,
Bereich Tiefbau, Obermarkt 1, in 04720 Döbeln, während der Öff-
nungszeiten in der Zeit vom 17.06.2014 bis 18.12.2014 zu jedermanns
Einsicht aus.

Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen jeden dieser Bescheide kann gesondert, während der Dauer der
öffentlichen Auslegung, Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei folgender Behörde ein-
zulegen:

Große Kreisstadt Döbeln, Bauamt, Sachgebiet Tiefbau
Obermarkt 1, 04720 Döbeln

Öffentliche Bekanntmachung der Großen Kreisstadt Döbeln
über die Eintragungsverfügungen von Gemeindestraßen, beschränkt-öffentlichen Wegen und Plätzen
sowie öffentlichen Feld- und Waldwegen gemäß Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (SächsStrG)
vom 21.Januar 1993 (SächsGVBl S. 93) zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 29. Januar
2008 (Sächs GVBl S. 138, 165) mit Wirkung vom 01. August 2008 und der Verordnung des Sächsischen
Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Straßen- und Bestandsverzeichnisse (Stra
BeVerzVO) vom 04. Januar 1995 (SächsGVBl. S.57); geändert durch die Verordnung vom 15. Januar 2009
(SächsGVBl. S. 93) mit Wirkung vom 1. August 2008.

Einladung zur Sitzung des Ortschaftsrates der Ortschaft Ebersbach
am 07.07.2014

Beginn: 19.00 Uhr

Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus, OT Ebersbach
Hauptstraße 63b

Die Tagesordnung wird eine Woche vor der Sitzung durch Aushang im
Schaukasten am Dorfgemeinschaftshaus, OT Ebersbach, Hauptstr. 63b,
bekanntgemacht.

Ortschaft Ebersbach
Der Ortschaftsratsvorsitzende

Hinweis der EKM: Behälter ohne Chip bleiben ab Juli 2014 stehen 

Vom Oktober 2013 bis zum Februar 2014 wurden in einem „logisti-
schen Kraftakt“ im gesamten Landkreis ca. 60.000 Abfallbehälter mit
einem Chip nachgerüstet, 87.000 neue Behälter ausgeliefert und 73.000
alte Behälter eingesammelt. Nötig waren die Umrüstungen weil mit der
Neuorganisation und Ausschreibung der Abfallentsorgung zeitgemäße
Entsorgungstechnik zum Einsatz kommt. Alte Fahrzeuge wurden aus-
gemustert und ein einheitliches Identsystem eingeführt. 

Achtung! Ab 1. Juli wird auch die Elektronik an den Papiersammel-Fahr-
zeugen „scharf“ geschalten. Behälter ohne Chip können dann nicht
mehr entleert werden. Kontrollieren Sie bitte, ob Ihre Behälter (Restab-
fall, Gelbe und Blaue Tonne) einen Chip haben. Erkennbar ist das an
einem Strichcodeaufkleber an der Behälterseite. 

Der Chip selbst ist schlecht zu sehen. Er befindet sich links unter dem
Rand des Behälters.

Finden Sie weder Chip noch Aufkleber, melden Sie sich bitte unter der
kostenfreien Hotline 0800 3304516 beim Entsorger. Er wird eine Nach-
rüstung veranlassen. 

Im Landkreis sind insgesamt 80.500 Grundstücke an die öffentliche
Abfallentsorgung mit über 100.000 Restabfall-Behältern angeschlos-
sen. Zu 90 Prozent werden kleine Restabfallbehälter mit 80 bzw. 120
Litern Volumen genutzt.

Entsorgungsdienst Mittelsachsen
Solveig Schmidt, Telefon 03731 262541                                27.05.2014
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Friedensrichter – Schlichten ist besser als Richten
Im täglichen Zusammenleben kommt es immer wieder zu Meinungs-
verschiedenheiten. Oft fällt es den Beteiligten schwer, ihre Ausein-
andersetzungen allein beizulegen. Es bedarf dann der Einschaltung
einer unabhängigen Stelle, um die Situation zu schlichten und dadurch
möglichst zu bereinigen. Diese Streitfälle müssen nicht immer vor
Gericht ausgetragen werden. Die Stadt Döbeln hat dafür eine Schieds-
stelle eingerichtet. Diese bietet Ihnen bei den kleinen Streitfällen des
täglichen Lebens eine Hilfestellung an.

Wobei kann die Schiedsstelle helfen?
Die Schiedsstelle wird in der Regel bei bürgerlichen Rechtsstreitigkei-
ten oder kleineren Strafsachen angerufen, zum Beispiel Nachbar-
schafts- und Mietrechtsstreitigkeiten, private Zahlungsansprüche, Ver-
letzung der persönlichen Ehre, Sachbeschädigung oder ähnliches.

Das Verfahren ist schnell und unbürokratisch. Zur Verhandlung erschei-
nen beide Parteien, die dann Gelegenheit haben, ihre Sichtweise zu
schildern. Kommt es zu einer Einigung, wird ein Vergleich aufgesetzt,
den beide Parteien unterschreiben. Die Kosten für eine Verhandlung
liegen zwischen 10,- und 50,- Euro, zuzüglich Auslagen. Kommt ein
Vergleich zustande, beträgt die Gebühr mindestens 20 Euro.

Friedensrichter in der Stadt Döbeln
Am 31.03.2011 wurde Herr Peter Ilchmann zum Friedensrichter
gewählt. Unterstützt wird er durch Frau Andrea Becker. 

Beide wurden für einen Zeitraum von 5 Jahren in dieses Ehrenamt
bestellt.

Sie nehmen sich in einer Verhandlung Zeit, hören Ihnen genau zu und
versuchen, die bestehenden Spannungen abzubauen. Sie unterliegen
der gesetzlichen Schweigepflicht.

Wo kann ich einen Antrag stellen?
Sie stellen formlos einen Antrag, indem Sie Ihren Konflikt kurz darstel-
len. Ihren Antrag senden Sie bitte einem verschlossenen Umschlag an
die Stadtverwaltung Döbeln - zu Händen des Friedensrichters Peter
Ilchmann, Obermarkt 1, 04720 Döbeln.

Oder Sie sprechen in der Sprechstunde jeden 1. Dienstag im Monat von
15.00 bis 17.00 Uhr persönlich vor. Diese Sprechstunden finden im
Rathaus in Döbeln im Zimmer 014 im Erdgeschoss statt.

Termine im 2. Halbjahr 2014:

01. Juli 2014 
05. August 2014 
02. September 2014 
07. Oktober 2014 
04. November 2014 
02. Dezember 2014 

Tätigkeit und Sprechzeiten der Schiedsstelle Döbeln

Sprechstunden des Sozialverbandes VdK Sachsen in Döbeln
Der VdK Sozialverband Sachsen e.V. informiert, hilft, und berät in
allen sozialen Bereichen, wie Behinderung, Rente, Pflege, Kuranträ-
gen, Grundsicherung, Sozialhilfe und vielem mehr.

Der VdK vertritt seine Mitglieder in allen sozialrechtlichen Angelegen-
heiten, in Auseinandersetzungen mit Behörden und falls notwendig in
allen Instanzen der Sozialgerichte. Sachkundig und unbürokratisch hel-
fen wir beim Ausfüllen von Formularen und überprüfen Bescheide.

Der Sozialverband VdK lädt im Jahr 2014 zu Sprechstunden ein. 
Die Sprechstunden finden jeweils am 2. Donnerstag im Monat von 9.00
Uhr bis 13.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 014 im Erdgeschoss, statt. 
Um telefonische Voranmeldung wir gebeten über 0371/2609506

Termine 2. Halbjahr:

10. Juli 2014,
14. August 2014
11. September 2014
09. Oktober 2014
13. November 2014
11. Dezember 2014

Weitere Informationen erhalten Sie 
über www.vdk.de/kv-mittelsachsen

Auch im Jahr 2014 wird in Döbeln eine persönliche kostenfreie
Sprechstunde durchgeführt:
jeden 3. Dienstag im Monat von 16:45 Uhr bis 18:00 Uhr im Rathaus
Döbeln, Obermarkt 1, 04720 Döbeln, Zimmer 014 (Erdgeschoss).
Eine vorherige Anmeldung unter: 0151/55164680 wäre wünschenswert.

Termine 2. Halbjahr:

15.07.2014, 19.08.2014, 
16.09.2014, 21.10.2014, 
18.11.2014 und 16.12.2014

 
 

Der WEISSE RING e.V. – Außenstelle Döbeln
leistet Hilfe für Opfer von Straftaten und Kriminalität.
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Gleich drei Inszenierungen bietet das Mittelsächsische Theater im
Sommer 2014 auf der Seebühne an der Talsperre Kriebstein: 
die Operetten „Der Zigeunerbaron“ und „Im weißen Rössl“ sowie das
Kinder- und Familienstück „Undine, die kleine Meerjungfrau“. Nach
der Erfolgssaison 2013 ist auch der Vorverkauf besser als jemals zuvor
angelaufen – über die Hälfte aller Plätze sind bereits verkauft bzw.
reserviert.

Die Saison beginnt wie immer zu Pfingsten, am Samstag, dem 7. Juni.
Da Pfingsten 2014 besonders spät liegt, nicht mit einem Operettenkon-
zert, sondern gleich mit einer Theaterpremiere: „Der Zigeunerbaron“
von Johann Strauß; weitere Vorstellungen folgen bis zum 21. Juni.

Der heimkehrende Flüchtling Barinkay will die Güter seiner Vorfahren
wieder in Besitz nehmen und gewinnt einen noch viel größeren Schatz:
die von Zigeunern aufgezogene Tochter des letzten Paschas als Braut.
Der Versuch des Schweinezüchters Zsupán, Barinkays Länderein an
sich zu bringen, scheitert – auch, weil die Zigeuner treu zu ihrem
„Baron“ stehen. Ohrwürmer von „Ja, das alles auf Ehr / das kann ich
und noch mehr“ über „Dschingrah, Dschingrah, die Zigeuner sind da“
und den „Dompfaff, der uns getraut“ bis zum „Borstenvieh und
Schweinespeck“ als „Lebenszweck“ sorgen dafür, dass diese Operette
zu den allerpopulärsten gehört. Und sie beginnt mit einem Schifferchor,
spielt in einer Flusslandschaft, durchgehend unter freiem Himmel: Was
liegt da näher, als das Banat mit Zigeunerlager und verfallenem Schloss

vom Balkan an die Talsperre Kriebstein
zu verlegen.

Es singen und spielen das Ensemble des
Mittelsächsischen Theaters, der Opern-
chor und die Mittelsächsische Philhar-
monie; die musikalische Leitung der
Inszenierung von Manfred Straube hat
GMD Raoul Grüneis.

Vom 10. bis zum 15. Juli folgt mit
„Undine, die kleine Meerjungfrau“ eine
Neuinszenierung für Schüler und Fami-
lien; vom 23. bis zum 26. August
schließlich öffnet der Gasthof „Zum wei-
ßen Rössl“ wieder seine Pforten an der
Talsperre Kriebstein.

Karten gibt es beim Besucherservice im
Döbelner Theater sowie an allen bekann-
ten CTS-Vorverkaufsstellen.

www.mittelsaechsisches-theater.de
Tel. 03431/7152-65

Premiere „Der Zigeunerbaron“ an der Seebühne Kriebstein

Amerikanische Gesangsstudenten lernen und singen wieder 
in Mittelsachsen

Seit 10 Jahren verbindet das Mittelsächsische Theater eine regelmäßige
Zusammenarbeit mit der „James Madison University“ in Harrison-
burg/Virginia in den USA. Jetzt ist wieder eine Studentengruppe unter
Leitung der Professorin Dorothy Maddison in Mittelsachsen eingetrof-
fen. Sie war Anfang der 90er Jahre als Sopranistin am Döbelner Thea-
ter engagiert und organisiert für amerikanische Studenten regelmäßig
einen Sommerkurs in Mittelsachsen: Die Studenten lernen die deutsche
Sprache und nutzen die Gelegenheit, Bühnenpraxis zu bekommen, wie
es in den USA, wo es nur in wenigen sehr großen Städten Theater gibt,
gar nicht möglich ist. Sie wirken in Aufführungen und Konzerten des
Mittelsächsischen Theaters mit, verwirklichen aber auch eigene Pro-
jekte.

In diesem Jahr sind die jungen Sängerinnen und Sänger u.a. beim
„Zigeunerbaron“ auf der Seebühne Kriebstein dabei. Mit Henry Pur-

cells Oper „Dido und Aeneas“ und Antonio Salieris „Kleiner Harleki-
nade“ präsentieren sie aber auch zwei eigene kleine Musiktheaterpro-
duktionen. Bei Purcell geht es um die tragische Liebe der Titelheldin,
deren Geliebter durch eine Intrige der Hexen verleitet wird, die Köni-
gin von Karthago zu verlassen. Salieri vertonte als Intermezzo in einer
ernsten Oper Liebeshändel zwischen Smeraldina, Brighella und Harle-
kin, die ganz in der Tradition der Commedia dell´arte stehen. 

„Dido und Aeneas“ wird inszeniert von Rebekah Rota, die in Mittel-
sachsen bereits mehrfach als Gastsängerin zu erleben war und im
„Zigeunerbaron“ die weibliche Hauptrolle der Saffi verkörpern wird.
Die „Harlekinade“ setzt Karl Robert Neumann, im Hauptberuf Regie-
assistent am Mittelsächsischen Theater, in Szene. Aufführungen gibt es
am Samstag, dem 14.6. um 11.00 Uhr in der Freiberger BiB und am
Mittwoch, dem 18.6. um 11.00 Uhr im Döbelner TiB.

Das Ensemble des „Zigeunerbarons“ an der Seebühne Kriebstein (Foto von Ch. N.)
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  Beratungsstelle Torgau 
  Bäckerstr. 10, 04860 Torgau 
 Internet: http://www.verbraucherzentrale-sachsen.de 
  e-mail: vzs.tor@t-online.de 
 
 

Verbraucherzentrale Sachsen zur Energieberatung in Döbeln

PRESSEINFORMATION in eigener Sache

Die Verbraucherzentrale Sachsen bietet in Döbeln jeden 2. Dienstag
im Monat Energieberatung für Verbraucher an.

Ort: Stadtverwaltung Döbeln, Rathaus, Zimmer 014 – Erdgeschoss
Zeit: 13.00 bis 17.00 Uhr

Termine im 2. Halbjahr:
08. Juli 2014, 12. August 2014, 09. September 2014, 
14. Oktober 2014, 11. November 2014, 09. Dezember 2014

Beraten wird zu allen Fragen der Energienutzung und -einsparung
(energiesparende und umweltschonende Heizsysteme, Wärmedäm-
mung, regenerative Energien, Fördermittel, Feuchtigkeit und Schim-
melbildung, Nutzerverhalten u. dgl.).

Wer sich konkret über Wärmeschutz oder Heiztechnik informieren will,
sollte möglichst eigene Unterlagen, beispielsweise Energieverbrauchs-
angaben, mitbringen, sodass der Energieberater speziell darauf einge-
hen kann.

Die Beratungen erfolgen anbieterunabhängig durch einen erfahrenen
Energieberater.

Konkrete Informationen über das Beratungsspektrum und das 
Beratungsstellennetz der Verbraucherzentrale Sachsen erhält man an
unserem Zentralen Servicetelefon unter 0180 5 79 77 77 (montags bis
freitags von 9 bis 16 Uhr, 14 Ct/min) oder im Internet unter
http://www.verbraucherzentrale-sachsen .de.

Eine Blutspende beim DRK hat immer Saison, auch während der langen
Sommerferien ist die Behandlung mit Präparaten aus Spenderblut für
viele Patienten in den Kliniken der Region unverzichtbar. Im gesamten
Versorgungsgebiet des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost stehen im
Monat Juli die Sommerferien an. Viele Spender sind verreist oder setzen
in den Ferien andere Prioritäten in der Freizeitgestaltung. Doch jede
Spende wird dringend benötigt, denn Blut ist nicht künstlich herstellbar
und auch nur begrenzt haltbar. Deshalb bedankt sich der DRK-Blutspen-
dedienst Nord-Ost in Sachsen von Anfang Juli bis Mitte September für
jede Blutspende mit einem praktischen Fahrrad-Reparaturset.

Der nächste Blutspendetermin findet statt
am Montag, dem 07.07.2014, 
zwischen 15.30 und 19.30 Uhr 
in der Körnerplatzschule Döbeln, 
Körnerplatz 20.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit! 

Ihr DRK-Blutspendedienst

Mit einer Blutspende beim DRK auch in den Ferien Leben retten –
Dankeschön-Aktion „Fahrradset“ startet im Juli
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Die nächste Ausgabe des „Amtsblatt Stadt Döbeln“ 

erscheint am 24. Juli 2014.

Sonderveröffentlichungen vorbehalten.

Allgemeine Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Döbeln:
Dienstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
(Pass- und Meldewesen, Gewerbe/Sondernutzung)

Dienstag 9.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Jeden ersten Sonnabend im Monat 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
(nur Pass- und Meldewesen)

Im Monat Mai 2014 gab es 8 Eheschließungen. Im Monat Mai 2014 wurden 14 Kinder geboren.

Im Monat Mai 2014 gab es 28 Sterbefälle.
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